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Die Anglerinnen und Angler leisten dank ihrer Naturverbundenheit eine be
son dere Arbeit für den Erhalt dieser wertvollen Natur und Kulturlandschaft. Die 
vorliegende Broschüre soll Sie bei dieser Aufgabe unterstützen. In dieser erst
mals 2019 erschienenen und nun überarbeiteten Übersichtsdarstellung sind die 
fischereirechtlichen Regelungen am Rhein kartographisch dargestellt. Die Bro
schürezeigtauf,woAngelnamRheinerlaubtistundwoeszeitlichenBeschrän
kungen unterliegt.

IchwünscheIhneneinestimmungsvolleZeitamRheinundvielPetriHeil!

Ihr  
Ingmar Jung 

HessischerMinisterfürLandwirtschaftundUmwelt,Weinbau,Forsten,Jagdund
Heimat

Wiesbaden,imDezember2024
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Vorwort 

LiebeAnglerinnenundAngler,

die fischereilicheBedeutungdesRheins fürdieMenschenwar seit jehergroß.
InzwischenistesnichtmehrdieFlussfischerei,diedielangeTraditionderHege
unddesFischfangshiermaßgeblichaufrechterhält,sondernSie,dieAnglerinnen
und Angler.

DerRheinhatfürdiedortlebendenMenschenundihreUmweltabseitsderFische
reieineherausragendeBedeutung.ErprägtdiehiesigeLandschaft,Kulturund
Wirtschaft–underspieltzudemeinewichtigeRollefürdieTrinkwassergewinnung
undfürdenWeinbauanseinenHängen.

NichtnurdiejahrhundertealteTraditiondesWeinbaus,auchzahlreicheMärchen
und Sagen, Burgen und Schlösser zeugen von der hohen kulturellen Bedeutung 
desRheintals.DasschlugsichauchinderAusweisungdesoberenMittelrheintals
zwischen Rüdesheim/Bingen und Koblenz als UNESCOWeltkulturerbe nieder. 
Die in der Rheinromantik vielfach beschriebene und aufgegriffene Natur und
KulturlandschaftziehtgleichermaßenBesucherausderRegionundderganzen
Weltan.

DerRheinbeherbergt inzwischenwieder63verschiedeneFischarten.Auchsel 
teneArtenwiederMaifischoderderatlantischeLachs lassensichdankumfas
senderBemühungenmitetwasGlückindenrheinischenGewässernentdecken.

Ingmar Jung  
©PaulSchneider/HessischeStaatskanzlei



1. Einleitung 

Der hessische Rheinabschnitt erstreckt sich rechtsrheinisch über 107 Kilometer 
vom Rhein-Kilometer 437 bis 544. Hierbei durchfließt er drei hydrographisch 
unter schiedliche Gewässerabschnitte: den mittleren Oberrhein, den unteren 
Ober rhein und den oberen Mittelrhein. 

Bisher lagen die fischereilichen Regelungen für die nicht erwerbsmäßige Fischerei-
erlaubnis am hessischen Rhein nur in textlicher Form vor. Zur besseren Veran-
schaulichung werden die Regelungen kartografisch dargestellt und mit Hilfe von 
Textfeldern näher erläutert. In diesen Textfeldern werden die genauen Rhein- bzw. 
Altrhein-Kilometer oder eine eindeutige Beschreibung zu den Regelungen ange-
geben. Daher kann anhand der bestehenden Kilometrierungsschilder am Rhein 
und seiner Nebengewässer die örtliche Lage der fischereilichen Rege lungen 
genau    bestimmt werden. Die Darstellungen beziehen sich nur auf den Ufer-
bereich des hessischen Rheins und seine Nebengewässer.

Warum aber gibt es für den Rhein derartig differenzierte Einschränkungen für die 
fischereiliche Nutzung? Entlang des hessischen Rheins befinden sich zahlreiche 
Schutzgebiete von teilweise internationaler Bedeutung. Diese bieten wichtige 
Rückzugsräume für unzählige seltene Tier- und Pflanzenarten in der ansonsten 
intensiv genutzten Kulturlandschaft. Vor allem für Fische und Vögel sind die be-
ruhigten Bereiche an den Altwässern, Inseln und wenigen naturnahen Ufern von 
besonderer Bedeutung. Die dargestellten Einschränkungen der fischereilichen 
Nutzung ergeben sich im Wesentlichen daraus, dass diese Refugien erhalten blei-
ben und möglichst wenigen Störungen ausgesetzt sein sollen.

In den nächsten Abschnitten erhalten Sie Informationen zu allgemeinen und 
speziellen fischerei lichen Regelungen mit der entsprechenden Darstellung als 
Karten werk. Im Anschluss daran erhalten Sie noch Hinweise auf das Wander-
fischprogramm sowie zum international bedeutsamen FFH-Gebiet „Wander fisch-
gebiete im Rhein“ 

Indem Sie sich informieren und bei der Ausübung des Fischens an die hier be-
schriebenen Regelungen halten, können Sie entscheidend zum Erhalt der Natur-
schätze entlang des Rheins beitragen.

2. Fangerfassung via Hejfish

Die Fangstatistik ist gesetzlich vorgeschrieben und wichtig für eine zielgerichtete 
fischereiliche Bewirtschaftung. 

Künftig erfassen Sie ihre Fänge am Rhein digital via Hejfish. Wie das praktisch geht 
erfahren in einem Turtorial unter nachfolgendem Link (https://fischerhuette.hejfish 
.com/hejfish-tutorials-faenge-eintragen/):
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Die Erfassung von Fängen geht schnell und hat auch für Sie Vorteile. Denn Sie 
können künftig immer selbst nachschauen, wann und wo sie ihre Fische gefangen 
haben. Und das auch noch Jahre später. Sie verfügen später also über eine Art 
persönliches Fangbuch, dass Sie in Ihrer Angelei einen Schritt weiterbringen kann. 
Notieren Sie weitere Informationen zu Ihrem Fang (z. B. Wasserstand, Wassertem-
peratur, Mondphase) und steigern Sie so langfristig Ihre Erfolgsaussichten.

https://fischerhuette.hejfish.com/hejfish-tutorials-faenge-eintragen/
https://fischerhuette.hejfish.com/hejfish-tutorials-faenge-eintragen/
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3. Allgemeine fischereiliche Regelungen

1� Es gelten die Bestimmungen des Hessischen Fischereigesetzes (HFischG) 
und der Verordnung über die gute fachliche Praxis in der Fischerei und den 
Schutz der Fische, die Fischerprüfung, die Fischereiabgabe und die Hege-
gemeinschaften (Hessische Fischereiverordnung – HFischV) in ihrer jeweils 
gültigen Fassung.

2. In der HFischV geregelt sind unter anderem die ganzjährigen Fangverbote nach 
§ 1, die Entnahmemaße und Schonzeiten sowie weitere Regelungen zum Um-
gang mit gefangenen Fischen nach § 2, das Verbot schädigender Mittel gemäß 
§ 9, die Verwendung von Setzkeschern nach § 10, das Führen der Fangstatistik 
gemäß § 13, das Verbot der Verwendung von Krebsen oder lebenden Wirbel-
tieren als Köder, das Verbot des Zurücksetzens gebiets fremder invasiver Arten, 
den vernünftigen Grund für das Entnehmen und Zurücksetzen von Fischen 
sowie das Verbot des Catch-and-Release gemäß § 14 und Regeln und Pflichten 
zur Durchführung gemeinschaftlicher Fischen nach den §§ 16 und 17.

3. Das Uferbetretungsrecht und der Zugang zu den Gewässern ist in der derzeit 
gültigen Fassung des § 18 HFischG geregelt. Amtliche Schilder sowie durch 
Rechtsverordnung erlassene Ge- und Verbote (z. B. aus Naturschutzgebiets-
verordnungen) sind zu beachten. Eingefriedete gewerbliche oder private Grund-
stücke mit Ausnahme von Campingplätzen dürfen nicht betreten werden.

4� Den Fischereibeamten, den Fischereiaufsehern oder den Vertretern des 
Fischerei berechtigten sind auf Verlangen die Fischereipapiere, die beim 
Fisch fang gebrauchten Fanggeräte, die Fische und Fanggeräte in Fischerei-
fahr zeugen sowie die Fischbehälter jederzeit vorzuzeigen.

5. Gemäß der Wasserstraßen-Betriebsanlagenverordnung der General direktion 
Wasserstraßen und Schifffahrt ist das Befahren der bundeseigenen Ufer-
grundstücke und Betriebswege mit Kraftfahrzeugen einschließlich Kraft-
rädern, Kleinkrafträdern und Mobilitätshilfen an der Bundeswasserstraße 
Rhein verboten.

6� In Bereichen von Naturschutzgebieten, in denen die Angelfischerei erlaubt 
ist, sind die gesonderten Verordnungen der Schutzgebiete zu beachten. Ins-
besondere sind das Betreten der Schutzgebiete außerhalb der zugelassenen 
Wege und das Fahren oder Parken von Kraftfahrzeugen außerhalb der zuge-
lassenen Straßen verboten.

7� In Häfen, die der Gefahrenabwehrverordnung für Häfen unterliegen, ist 
grundsätzlich das Angeln verboten, sofern die Hafenbehörde dies nicht aus-
drücklich erlaubt.

8� Die Beschädigung von Wasserpflanzen ist zu vermeiden.

9. Für den Fischfang ist die Benutzung eines Bootes zulässig, sofern der Ge-
wässerabschnitt des Rheins keinem Angelverbot durch Befahrungs- und 
Naturschutzregelungen unterliegt. Es ist nicht gestattet vom fahrenden oder 
treibenden Boot aus zu fischen. Das Boot muss zwingend am Ufer oder am 
Untergrund festgemacht sein oder über einen GPS-Anker verfügen. Dies 
gilt für alle Arten von Wasserfahrzeugen als auch Belly Boote und Stand Up 
Paddle Boards. 

10� Eine Handangel darf nur eine Anbissstelle haben (§ 9 Satz 2 HFischV). Die An-
bissstelle   kann aus einem Einzelhaken zum Fang von Friedfischen sowie aus  
Doppel- oder Drillings haken zum Fang von Raub fischen bestehen. Köder-
fischsysteme und Kunstköder zum Fang von Raubfischen mit mehreren Haken 
(z. B. Wobbler   ) sowie Gummifische mit zusätzlichem Stinger („Angsthaken“) 
gelten als eine An biss stelle im Sinne dieser Regelung. Der Einsatz einer He-
gene oder Langleine ist untersagt (§ 9 Satz 3 HFischV).

11� Die Senknetzbenutzung ist nicht erlaubt.

12. Beim Angeln ist das Abspannen der Angelschnur mittels Umlenkrollen, Stangen, 
Bojen oder anderen dazu geeigneten Montagen nicht erlaubt.

13. Das Bereitstellen weiterer Angelruten (über die im Fischereierlaubnisschein 
angegebene Anzahl hinaus) ist erlaubt, jedoch ohne Haken.

14� Der Verkauf gefangener Fische ist verboten.

Verstöße gegen das Hessische Fischereigesetz (HFischG), die hessische Fischerei-
ver ord nung (HFischV), das Tierschutzgesetz (TierSchG), das Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG), das Hessische Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutz-
gesetz (HAGBNatSchG) sowie gegen den Inhalt der „Fischereilichen Regelungen 
für die Fischereierlaubnis am hessischen Rhein“ können den Widerruf der Erlaub-
nis zur Folge haben; der Erlaubnisschein kann entschädigungslos eingezogen 
werden und die Nichterteilung eines neuen Erlaubnisscheines für mindestens drei 
Jahre zur Folge haben.

Hessische  
Fischereiverordnung

Hessisches  
Fischereigesetz 

https://fischerhuette.hejfish.com/hejfish-tutorials-faenge-eintragen/
https://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-FischSchutzVHE2023rahmen
https://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-FischGHE2022pG1
https://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-FischSchutzVHE2023rahmen
https://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-FischSchutzVHE2023rahmen
https://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-FischSchutzVHE2023rahmen
https://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-FischGHE2022pG1
https://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-FischGHE2022pG1
https://fischerhuette.hejfish.com/hejfish-tutorials-faenge-eintragen/
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4. Spezielle fischereiliche Regelungen

 Legende

Naturschutzgebiet (NSG)

Die Angelfischerei ist ganzjährig erlaubt.

Die Angelfischerei ist nur für einen festgelegten Zeitraum 
erlaubt.

Die Angelfischerei ist ganzjährig verboten.

Nebengewässer:

Die Angelfischerei ist von beiden Uferseiten und vom 
Boot aus ganzjährig erlaubt.

Die Angelfischerei ist von beiden Uferseiten ganzjährig 
und vom Boot aus nur für einen festgelegten Zeitraum 
erlaubt.

Die Angelfischerei ist von beiden Uferseiten ganzjährig 
erlaubt und vom Boot aus ganzjährig verboten.

Die Angelfischerei ist nur von einer Uferseite ganzjährig 
erlaubt und von der anderen Uferseite und vom Boot aus 
ganzjährig verboten.

Die Angelfischerei ist von beiden Uferseiten nur für einen 
festgelegten Zeitraum erlaubt und vom Boot aus ganz-
jährig verboten.

Die Angelfischerei ist von beiden Uferseiten und vom 
Boot aus ganzjährig verboten

0 250 500 1�000 1.500 2.000 Meter

Hessischer 
Rhein

Blick von der Stockstädter Brücke zum Stockstadt-Erfelder-Altrhein 13.10.2019
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Von Rhein-km 437,0 
(Landesgrenze) 
bis 438,5 ist die 
Angel fischerei 

ganzjährig erlaubt.

Das Angeln im 
Welsches Loch 

und seiner Zufahrt 
ist ganzjährig 

untersagt�

Das Angeln vom Boot aus und 
entlang der linken Uferseite ist im 
Heeg wasser ganzjährig verboten.

 NSG 
Lampert- 
heimer  
Alt rhein

Am Neurhein ist die 
Angel fischerei von 
Rhein-km 438,5 bis 
440,25 (Mündungs-

spitze Lampert-
heimer Altrhein) 

ganzjährig erlaubt. 
Bei Schiffs verkehr 
im Zufahrts bereich 
des Altrheins sind 
die Angeln recht-
zeitig einzuholen.

Von Rhein-km 
440,35 bis 451,0 ist 
die Angel fischerei 
ganzjährig erlaubt.
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Welsches Loch 07.05.2019
Einfahrt Lamperth

eim
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Im Lampert-
heimer Altrhein inclusive 
Zu- und Ausfahrtsbereich 
ist das Angeln vom Boot 

aus und entlang der 
linken Uferseite ganzjährig 

verboten.

Im Lamperheimer Altrhein ist 
das Angeln von der Brücke über 
den Altrhein (Altrhein-km 4,75) 

abwärts bis zur Einmündung 
in den Rhein nur vom Ufer der 

Landseite aus ganzjährig erlaubt.

Rund um die auf dem Heegwasser 
installierten Zirkulations- und 

Belüftungsanlagen sowie die Bojen 
im Bereich dieser ist mit dem Angel-
köder ein Sicherheitsabstand von 

mindestens 5m einzuhalten.

Im sogenannten 
„Fretterloch“ ist das 

Angeln mit Boot ohne 
Motorantrieb bis zur 
Bojenkette erlaubt.

Im „Fretterloch“ ist das 
Angeln vom Ufer aus 
ganzjährig verboten.

Im Naturschutz-
gebiet „Lampert-
heimer Alt rhein“ 

ist das Angeln 
von der Brücke 

über den Altrhein 
aufwärts bis zur 

Einmündung des 
Holländer grabens 
(Altrhein-km 5,7) 

nur vom Ufer 
der Landseite 
aus ganzjährig 

erlaubt. 
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Von Rhein-km 440,35 bis 451,0 ist die Angel-
fischerei ganzjährig erlaubt.

Im Maulbeerauer Altrhein (Nordheimer Altrhein) ist 
das Angeln von beiden Uferseiten ganzjährig erlaubt.

Im Maulbeerauer Altrhein (Nordheimer Altrhein) ist 
das Angeln vom Boot aus ganzjährig verboten.
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 NSG Steiner Wald  
von Nordheim

Im Bereich des KKW Biblis zwischen Rhein-km 454,7 
und 456,0 ist die Angel fischerei ganzjährig verboten. 

Im Naturschutzgebiet „Hammer Aue 
von Gernsheim und Groß-Rohrheim“ 
zwischen Rhein-km 456,5 und 457,38 ist 
die Angelfischerei ganzjährig verboten.

Im Bereich des Naturschutzgebietes  
„Hammer Aue von Gernsheim und Groß-Rohr-
heim“ ist die Angelfischerei zwischen Rhein-km 

456,0 und 456,5 ganzjährig erlaubt. 
Das Betreten des Naturschutz gebietes außer-

halb der zulässigen Wege ist verboten.

Von Rhein-km 451,0 bis 454,7 ist die 
Angelfischerei ganzjährig erlaubt. 

Das Betreten des Naturschutz-
gebietes außerhalb der zulässigen 

Wege ist verboten.

Biblis

Historisches Niedrigwasser     
    2

2.10.2
01

8

Von Rhein-km 440,35 bis 451,0 ist 
die Angelfischerei ganzjährig erlaubt.
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Zwischen Rhein-km 457,38 und 458,44 ist die Angelfischerei 
ganzjährig erlaubt, da außerhalb des Naturschutzgebietes 

„Hammer Aue von Gernsheim und Groß-Rohrheim“�

Von Rhein-km 460,9 bis 462,1 (Hafenspitze Becken I)  
ist die Angelfischerei im Rhein ganzjährig erlaubt.

Bei Schiffsverkehr 
im Zu- und Aus-

fahrtsbereich des 
Hafen beckens I 
sind die Angeln 

rechtzeitig einzu-
holen.

Zwischen Rhein-km 459,35 und 460,9 ist die 
Angelfischerei ganzjährig erlaubt, da außer-
halb des Naturschutzgebietes „Hammer Aue 

von Gernsheim und Groß-Rohrheim“�

Im Naturschutzgebiet „Hammer Aue 
von Gernsheim und Groß-Rohrheim“ 

zwischen Rhein-km 458,57 und 459,35 ist 
die Angel fischerei ganzjährig verboten.

Im Gernsheimer Industriehafen (Hafenbecken II) ist die Angel-
fischerei inclusive des Trenn dammes ganzjährig verboten.

Im Naturschutzgebiet „Hammer Aue 
von Gernsheim und Groß-Rohrheim“ 

zwischen     Rhein-km 458,44 und 458,57 ist 
die Angelfischerei ganzjährig erlaubt. 

Das Betreten des Naturschutzgebietes außer-
halb der zulässigen Wege ist verboten.

Im Gernsheimer Industriehafen 
(Hafenbecken II) ist die Angelfischerei 
inklusive Zu- und Ausfahrtsbereich bis 

Rhein-km 462,65 und inklusive des 
Trenndammes ganzjährig verboten.

Im Gernsheimer Hafen (Hafenbecken I) inclusive Zu- und 
Ausfahrtbereich ist die Angelfischerei ganzjährig verboten.

Das Angeln vom Ufer aus ist nur von Rhein-
km 462,61 bis 462,65 ganzjährig erlaubt.
Bei Schiffsverkehr im Zu- und Ausfahrtsbe-
reich des Industrie hafens sind die Angeln 

rechtzeitig einzuholen.

 NSG Hammer Aue 
von Gernsheim und 

Groß-Rohrheim

Von Neurhein-km 
462,65 bis 468,4 ist 
die Angel fischerei 
ganzjährig erlaubt.
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Von Neurhein-km 469,0 bis 472,7 
ist die Angelfischerei vom 16.03. 

bis 30.11. erlaubt.

Von Neurhein-km 468,4 Südspitze 
des Naturschutzgebietes „Küh-
kopf und Knoblochsaue“ bis 

469,0 ist die Angelfischerei ganz-
jährig verboten.

Im Stockstadt-Erfelder     
Altrhein ist die Angel fischerei 

von Altrhein-km 14,25 bis 
zum südlichen Altrhein-Ende 

bei Altrhein-km 16,75 vom 
Ufer der Landseite aus ganz-

jährig erlaubt.

Der Stockstadt-Erfelder     Altrhein ist 
von Altrhein-km 12,1 bis 14,25 ganz-
jährig für die Angelfischerei gesperrt.

Das Betreten des Naturschutz-
gebietes außerhalb der 

zulässigen Wege ist verboten.

Im Stockstadt-Erfelder 
Altrhein ist das Angeln vom 
Boot aus ganzjährig verboten.

 NSG Kühkopf-Knoblochsaue

Von Neurhein-km 472,7 
bis 473,77 (Leitwerk 
Nordspitze Kühkopf) 
ist die Angelfischerei 
ganzjährig verboten.

Im Stockstadt-Erfelder     Altrhein 
ist die Angel fischerei von Alt-

rein-km 3,5 bis 12,1 vom Ufer der 
Landseite aus ganzjährig erlaubt.

Von Neurhein-km 462,65 bis 468,4 ist 
die Angel fischerei ganzjährig erlaubt.
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Im Stockstadt-Erfelder 
Altrhein darf die Angel fischerei 

grundsätzlich nur von der 
rechten    Uferseite (Land seite) 

des Alt rheins ausgeübt werden. 

22.09.2016
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Von Rhein-km 473,92 (Altrhein-km 0,0) bis 
477,65 (Menger-Krippe) ist die Angel fischerei 

in der Zeit vom 16.03. bis 30.11. erlaubt.

 NSG  
Kühkopf- 

Knoblochsaue

Im Stockstadt-
Erfelder     Altrhein 

ist die Angel-
fischerei vom Ufer 
der Landseite aus 
zwischen Altrhein-

km 1,2 und 1,8 
ganzjährig erlaubt.

Im Stockstadt-
Erfelder     Altrhein 
inclusive Zu- und 
Ausfahrts bereich 

ist das Angeln 
vom Boot aus 

ganzjährig 
verboten.

 NSG 
Kühkopf- 

Knoblochsaue

Das Betreten des 
Naturschutz gebietes 

außerhalb der zulässigen 
Wege ist verboten.

Im Stockstadt-Erfelder Alt-
rhein ist die Angelfischerei 
vom Ufer der Landseite aus 

zwischen Altrhein-km 0,0 
bis 1,2 nur in der Zeit vom 
01.04. bis 15.10 erlaubt.

Der gesamte Schusterwörther Altrhein ist für die 
Angel fischerei bis zur Marieninsel ganzjährig gesperrt.

478,1

478,2

478,0

477,8

477,7

477,6

477,9

477,5

M
ündungsbereich Schusterwörther Altrhein

 NSG Riedwiesen von Wächterstadt

Von Rhein-km 477,65 (einschließlich der Buhne) 
bis 478,2 (Marieninsel) ist die Angelfischerei 

ganz jährig verboten. Die Buhne darf nicht betreten 
werden (siehe Luftbildkarte).

Von Neu rhein-
km 472,7 bis 

473,77 (Leitwerk 
Nord spitze 

Kühkopf) ist die 
Angelfischerei 

ganzjährig 
verboten.

Im Stockstadt-
Erfelder     Altrhein 

ist die Angel-
fischerei von 

Altrhein-km 1,8 
bis 3,5 ganzjährig 

verboten.

Im Stockstadt-Erfelder Altrhein ist die 
Angel fischerei von Altrhein-km 3,5 bis 12,1 

vom Ufer der Landseite aus ganzjährig erlaubt.

Im Hafen „Fretter”  
ist das Angeln 

entlang der 
Steg anlagen bis 

einschließlich der 
Verlade anlage 

(Altrhein-km 5,15) 
ganzjährig verboten.

Im Hafen „Kandel”  
ist das Angeln 

entlang der 
Steganlagen 

und von beiden 
Ufern im Zufahrts-
bereich ganzjährig 

verboten    .

Im Hafen „Fretter  ” und 
im Hafen „Kandel” ist 
das Angeln vom Boot 

aus ganzjährig verboten.

Im Hafen „Fretter   ” ist das Angeln vom 
südlichen Ufer und im Hafen „Kandel” 
vom nördlichen Ufer aus und von einem 
Teilbereich des südlichen Ufers ganz jährig 
erlaubt (siehe Luftbildkarten). Der Köder 
darf nur bis maximal 20 m vor die Stegan-
lagen geworfen    werden. Bei Schiffsverkehr 
sind die Angeln rechtzeitig einzuholen.
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 NSG Großer Goldgrund bei Hessenaue

Im Naturschutzgebiet „Großer Goldgrund bei 
Hessen aue“ ist von Neurhein-km 482,15 bis 
483,95 die Angelfischerei ganzjährig erlaubt. 

Das Betreten des Naturschutzgebietes außerhalb 
der zulässigen Wege ist verboten.

Von Rhein-km 483,95 bis 492,85 (Mündungs-
spitze des Ginsheimer Altrheins) ist die 

Angel fischerei ganzjährig erlaubt.

Im sogenannten Lerchenloch bei  
Rhein-km 484,5 ist die Angelfischerei  

ganzjährig erlaubt.

Von Rhein-km 483,95 bis 492,85 
(Mündungs spitze des Ginsheimer Altrheins) 

ist die Angel fischerei ganzjährig erlaubt.

Im Naturschutzgebiet „Großer Goldgrund 
bei Hessen aue“ ist die Angelfischerei in 

der Zeit vom 01.07. bis 31. 01. beidseitig am 
Altrheinende abwärts auf einer Länge     

von 450 m und von der Mündung den Alt arm 
aufwärts auf einer Länge von 400 m erlaubt.

Von Rhein-km 
478,2 bis 482,15 ist 
die Angelfischerei 
ganzjährig erlaubt.

Im Altrhein inclusive Zu- und Ausfahrtsbereich  
(bei Rhein-km 484,0) ist das Angeln vom Boot aus 

ganzjährig verboten.

Die Steinschüttung des Ginsheimer Alt-
armes liegt außerhalb des Naturschutz-
gebietes „Auenwald Hohen aue“� Die 
Zuwegung für die Angler erfolgt vom 
Parkplatz aus über die Steinschüttung, 
da das Naturschutzgebiet außerhalb 

der Wege nicht betreten werden darf. 
Somit darf auch hier am Ginsheimer 

Altrhein beidseitig ganzjährig geangelt 
werden� 

Im Ginsheimer Altrhein ist das 
Angeln vom Boot aus bis zur Schwarz-
bachmündung ganzjährig erlaubt. Von 

der Schwarzbachmündung bis zum 
Staudamm darf nur von Booten ohne 

eigene Triebkraft in der Zeit vom 16.06. 
bis 14.04. geangelt werden. 

 NSG Auenwald 
Hohenaue
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Der Kasteler Floß  -
hafen gehört nicht 

zum Rheinstrom und 
darf daher ab der 

Fußgänger brücke auf-
wärts nicht mit Rhein-

Erlaubnis scheinen 
befischt werden.

Von Neurhein-km 493,35 bis 495,90 ist 
die Angelfischerei ganzjährig erlaubt.

Im Zu- und Ausfahrtsbereich des Kasteler 
Floßhafens sind das Stilllegen mit Booten und 
somit das Angeln vom Boot aus nicht erlaubt. 

Im Blei auen-
bach ist die 

Angel fischerei 
von dem 

Industriehafen 
aufwärts ganz-
jährig erlaubt.

Von der Schwarz bach-
mündung bis zum Stau-

damm darf nur von Booten 
ohne eigene    Triebkraft in 
der Zeit vom 16.06. bis 

14�04� geangelt werden�

Im Blei auen-
bach ist die 

Angel fischerei 
von dem 

Industriehafen 
aufwärts ganz-
jährig erlaubt.

In der Bleiaue, Teilbereich Acker ist 
die Angelfischerei ganzjährig erlaubt.

Von Rhein-km 496,6 
bis 498,07 (Maar-
aue) ist die Angel-

fischerei ganzjährig 
erlaubt. 

Im Industriehafen der Bleiaue ist 
die Angelfischerei verboten.

Im Zu- und Ausfahrtsbereich des 
Ginsheimer Altrheins von Rhein-km 
492,85 bis 492,95 sowie im Ginshei-

mer Altrhein von km 0,000 bis km 
0,900 sind das Ankern und somit das 

Angeln vom Boot aus verboten.

Von Neurhein-km 493,35 bis 495,90 (Mündungs spitze 
Bleiaue) ist die Angelfischerei ganzjährig erlaubt.

Von Neurhein-km 496,1 bis 
496,55 (Mainspitze) ist die Angel-

fischerei ganzjährig erlaubt.

Im Zu-und Ausfahrtsbereich 
der Bleiaue sind das Still  legen 

mit Booten und somit das 
Angeln    vom Boot aus verboten. 

Im Bereich der 
Mainmündung von 
Rhein-km 496,55 bis 
496,8 sind das Still-
legen und somit das 

Angeln vom Boot aus 
ganzjährig verboten.

Das Angeln 
von den Ufern 
ist ganzjährig 

erlaubt.

Kostheim

MAINZ

Das Gelände der Wasserschutzpolizei, 
Wiesbaden Maaraue (Rhein-km 497,9 
bis 498,07) darf nicht betreten werden.

Kastel

In der 
Bleiaue, 

Teilbereich 
Acker ist die 
Angelfische-

rei ganzjährig 
erlaubt.

Im Ginsheimer Altrhein 
ist das Angeln von 

beiden     Uferseiten ganz-
jährig erlaubt. 

Von Neurhein-km 483,95 
bis 492,85 ist die Angel-

fischerei ganzjährig erlaubt. 

Kostheim

MAINZ

Kastel
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Ankern verboten 21.06.2019

Von Neurhein-km 
493,15 bis 493,35 

sind das Ankern und 
somit das Angeln vom 

Boot aus ganzjährig 
verboten.
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Der Kasteler Floßhafen gehört nicht zum 
Rheinstrom und darf daher ab der Fuß gänger-

brücke aufwärts nicht mit Rhein-Erlaubnisscheinen 
befischt werden. Im Zu- und Ausfahrtsbereich des 
Kasteler Floß hafens sind das Stilllegen mit Booten 
und somit das Angeln vom Boot aus nicht erlaubt.

 NSG Rettbergsaue 
bei Wiesbaden

Von Rhein-km 498,2 bis 
501,4 ist die Angel fischerei 

ganzjährig erlaubt.

Die Angelfischerei 
ist im Bereich der 

Rhein insel Peters aue 
ganzjährig erlaubt.

Der gesamte 
Schiersteiner Hafen 

(inklusive Einfahrt 
Rhein-km 505,7 

bis 505,9) ist von 
der Angelfischerei 

ausgenommen� 

An der Westspitze 
der Rheininsel Rett-

bergsaue außer-
halb des Natur-

schutzgebietes ist 
die Angelfischerei 
ganzjährig erlaubt.

Im Natur-
schutz gebiet 

„Rettbergs aue 
bei Wies baden“ 

ist die Angel-
fischerei ganz-

jährig unter sagt. 

Von Rhein-km 505,9 
bis 506,65 ist die 

Angelfischerei 
ganzjährig erlaubt. 
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Rheininsel Petersaue 24.08.2
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Zu- und Ausfahrt Schiersteiner Hafen 21.08.2019

Von Rhein-km 501,9 bis 
505,7 ist die Angel fischerei 

ganzjährig erlaubt.

Im Bereich der gewerblichen 
Umschlagsplätze 2 und 3 Wies-
baden von Rhein-km 501,4 bis 
501,9 km ist die Angelfischerei 

ganzjährig untersagt.
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Im Naturschutzgebiet „Niederwallufer Bucht“ ist die Angelfische-
rei vom Boot aus zwischen km 507,3 und 507,5 in der Zeit vom 

01.05. bis 15.10. erlaubt; in der Zeit vom 01.05. bis 14.06. nur, wenn 
die das Naturschutzgebiet abgrenzenden Buhnen überspült sind.

Erbacher Wäldchen 24.08.2016

Von Rhein-km 507,5 bis 513,5 ist die 
Angelfischerei ganzjährig erlaubt.

Im Naturschutzgebiet 
„Erbacher Wäld-

chen“ ist die Angel-
fischerei von Rhein-km 
513,5 bis 514,1 ganz-

jährig verboten.

Im Naturschutz-
gebiet „Mariannen-

aue“ (Rhein-km 
512,04 bis 517,35) 

ist die Angel fischerei 
ganzjährig verboten.

 NSG Mariannenaue

Im Naturschutzgebiet 
„Niederwallufer Bucht“ 
von Rhein-km 506,65 bis 

507,3 ist die Angel fischerei 
ganzjährig verboten.

 NSG
Niederwallufer 

Bucht
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Im Naturschutz gebiet 
„Rhein wiesen von 

Oestrich-Winkel    und 
Geisen heim“ ist die 

Angelfischerei zwischen 
km 520,8 bis 522,0 

ganzjährig verboten. 

Im Naturschutzgebiet „Winkler Aue“ ist 
die Angelfischerei ganzjährig verboten.

 NSG Winkler Aue

 NSG Mariannenaue

Im Naturschutz-
gebiet „Erbacher 
Wäldchen“ ist die 
Angel fischerei von 

Rhein-km 513,5 
bis 514,1 ganz-
jährig verboten.

Im Naturschutz-
gebiet 

„Mariannen-
aue“ (Rhein-

km 512,04 bis 
517,35) ist die 
Angel fischerei 

ganzjährig 
verboten    .

Von Rhein-km 514,1 bis 
520,8 ist die Angel fischerei 

ganzjährig erlaubt.

 NSG Rheinwiesen 
von Oestrich-Winkel 

und Geisenheim

 NSG
Erbacher 

Wäldchen
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Stillwasserbereich 24.08.2016
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NSG 
Rüdesheimer 

Aue

Im Zu- und Ausfahrtsbereich des 
Rüdesheimer Hafens ist von Rhein-

km 525,25 bis 525,40 das Angeln 
vom Boot aus ganzjährig verboten. 

Von Rhein-km 525,40 bis 
540,0 ist die Angelfische-

rei ganzjährig erlaubt.

Im Naturschutzgebiet 
„Rüdes heimer Aue“ sind das 

Anlanden an der Insel und 
das Betreten der Insel (Rhein-

km 525,26 bis 525,969) 
ganzjährig verboten. 

Im Rüdesheimer Hafen ist die Angel-
fischerei vom Ufer nur im Zufahrts-
bereich sowie an zwei Stellen am 

Nordufer ganzjährig erlaubt.  
Der Köder darf nur bis maximal 5 m 
vor Steganlagen, Boote sowie die in 
der Nord-West-Ecke gelegene Ent-

nahmestelle der Feuerwehr geworfen 
werden. Bei Bootsverkehr sind die 

Angeln rechtzeitig einzuholen.

Von Rhein-km 522,0 
bis 525,25 (Rüdes-

heimer Hafenspitze) 
ist die Angelfischerei 
ganzjährig erlaubt.

Rüdesheimer Aue 06.09.2016
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In dem als funktionale 
Kompensation herge-
stellten Altarm in der 

Schönbornschen Aue ist 
das Angeln vom Boot aus 
und entlang der Uferseiten 

ganzjährig verboten.
Im Naturschutzgebiet 
„Rüdes heimer Aue“ 

(Rhein-km 524,7 bis 527,3 
einschließlich Buhnen und 

Wasserflächen) ist die Angel-
fischerei in der Zeit vom 

01.11. bis 15.03. untersagt.
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Im Mündungs-
bereich der 

Wisper ist die 
Angelfischerei 
von Rhein-km 
540,0 bis 541,0 

ganzjährig 
verboten.

Im Naturschutzgebiet „Lorcher 
Werth“ ist die Angel fischerei nur 
in der Zeit vom 01.04. bis 15.09. 

zwischen km 539,0 und der Nord-
westspitze der Insel zugelassen� 
Das Betreten des Naturschutz-

gebietes außerhalb der zulässigen 
Wege ist verboten.

Von Rhein-km 525,40 bis 
540,0 ist die Angelfische-

rei ganzjährig erlaubt.

Von Rhein-km 525,40 bis 
540,0 ist die Angelfische-

rei ganzjährig erlaubt.
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Lorcher Werth 17.10.2016
 NSG 

Lorcher  
Werth
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ündungsbereich Wisper 17.08.2016

Von Rhein-km 541,0 bis 544,0 (Landes grenze) 
ist die Angel fischerei ganzjährig erlaubt.

Im Mündungs-
bereich der 

Wisper ist die 
Angelfischerei 
von Rhein-km 

540,0 bis 541,0 
ganzjährig 
verboten.
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5. Wanderfischprogramm

Fast alle Flussfische führen führen Wanderungen flussauf- und auch flussabwärts 
durch und sind daher auf frei durchschwimmbare Fließgewässer angewiesen. Die 
Wanderdistanzen reichen von wenigen hundert Metern bis hin zu mehreren tau-
send Kilometern. Die sogenannten Kurz- und Mitteldistanzwanderer bewegen sich 
hierbei innerhalb der Fließgewässer systeme (potamodrome Fischarten). Zu ihnen 
zählen typische Flussfische wie Barben   und Nasen, aber auch das Flussneunauge 
aus der Familie der Rundmäuler.

Als Langdistanzwanderfische bezeichnet man Arten, die zeitweise im Meer leben. 
Zu den im Rheinsystem heimischen anadromen Langdistanzwanderfischen zählen 
der Atlantische Lachs, der Maifisch, das Meerneunauge, die marine Wanderform 
der Atlantischen Forelle sowie der Atlantische Stör. Sie werden im Süßwasser ge-
boren, wandern als Jungfische in das Meer ab und kehren als geschlechtsreife 
Tiere zurück in das Süßwasser, um sich dort fortzupflanzen. Der Europäischen Aal 
hingegen ist ein katadromer (im Meer laichender) Langdistanzwanderfisch. Er 
wird im Meer geboren, wandert als Steigaal in Flusssysteme ein, wächst dort auf 
und schwimmt als geschlechtsreifes Tier schließlich wieder in das Meer, um sich 
dort fortzupflanzen.

Geleitet werden alle Wanderfische von einem inneren Drang, der sie dazu antreibt 
loszuschwimmen und nach geeigneten Nahrungs-, Aufwuchs- und/oder Laich-
habitaten zu suchen.

Der Rhein mitsamt seinen Nebengewässern war einst ein bedeutendes europäi-
sches Wanderfischgebiet. Doch bedingt durch Gewässerausbau, Gewässerver-
schmutzung und Überfischung brachen bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts die 
Bestände der meisten Wanderfische zusammen. Erst die Sandoz-Katastrophe im 
Jahr 1986, bei der zwischen Basel und Koblenz der Fischbestand des Rheins fast 
vollständig vernichtet wurde, führte zu einem Wendepunkt in der Fließgewässer-
bewirtschaftung. Die Umweltminister der Rheinanliegerländer verein barten im 
Rahmen der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) das Aktions-
programm Rhein 1987 (heute „Rhein 2040“) mit dem Ziel, die Lebens raum funk tionen 
des Rheins wiederherzustellen. Der Masterplan Wanderfische Rhein der IKSR bein  -
haltet die Ziele und Maßnahmen zur Stützung und Wiederansiedlung der ehe mals 
im Rhein heimi schen Wanderfische. Die Umsetzung des Masterplans in Hessen 
erfolgt unter    Feder führung der Oberen Fischereibehörden bei den hessi schen 
Regierungspräsidien.

Homepage der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins:

 

https://www.iksr.org/de/
https://www.iksr.org/de/
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nauer Ortsangabe und ggf. mit Bildbeleg (bei einem unbeabsichtigt gefangenen 
Lachs z. B. unmittelbar nach dem Lösen des Hakens im Wasser) dem Regierungs-
präsidium Darmstadt, Obere Fischereibehörde, Kontakt    fischerei@rpda.hessen.de� 
Totfunde sollten ge sichert und sofort einge froren werden, damit sie später unter-
sucht werden können. 

Mehr Informationen:
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Europäischer Aal – Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Der Europäische Aal ist ein beliebter Speisefisch. Seit den 1970er Jahren wird 
jedoch ein erheblicher Populationsrückgang beobachtet, dessen Ursachen viel-
fältig sind. Mittlerweile befindet sich die Population außerhalb biologisch sicherer  
 Grenzen   . Der europäische Aal ist vom Aussterben bedroht. Zu seinem Schutz 
wurde     im Jahr 2007 die EU Aal-Verordnung verabschiedet. Darauf aufbauend 
haben    die deutschen Rheinanlieger-Länder den sogenannten Aal bewirt schaftungs-
plan – Flussgebietseinheit Rhein erarbeitet, in dem Maßnahmen zum Schutz der Art 
im Rhein zu finden sind. Das Bundes institut für Risikobewertung (BfR) empfiehlt   , auf-
grund der hohen Schadstoffbelastung keine Aale aus deutschen Flüssen zu essen.
 Mehr Informationen: 

Atlantischer Lachs - Salmo salar (Linnaeus, 1758)

Der Atlantische Lachs wird im Rhein seit über 20 Jahren im Rahmen des soge-
nannten Wanderfischprogramms der Internationalen Kommission zum Schutz des 
Rheins (IKSR) wiederangesiedelt. Sein Bestand ist noch nicht stabil, daher ist er 
ganzjährig geschützt und darf nicht geangelt und entnommen werden. Damit der 
Aufbau einer selbsterhaltenden Lachs-Population im Rhein gelingt, können auch 
Sie mithelfen. Bitte vermeiden Sie den Fang und setzen einen unbeabsichtigt ge-
fangenen Lachs ohne Verzögerung in das Fanggewässer zurück (auch keine kurze    
Entnahme für ein Foto). Bitte melden Sie außerdem Totfunde, unbeabsichtigte 
und illegale Fänge von Lachsen im Rhein und seinen Nebengewässern unter ge-
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Infobroschüre  
„Der Lachs kehrt zurück“:

Atlantische Forelle - Salmo trutta (Linnaeus, 1758)

Die früheren Untergliederungen von Bach-, See- und Meerforelle sind heute als 
Artkomplex Atlantische Forelle zusammengefasst. Bei der Atlantischen Forelle 
unter scheidet man die stationäre Form (früher Bachforelle), die potamodrome 
Wander form (Fluss- und Seeforelle) und die marine Wanderform (früher Meer-
forelle). Atlantische Forellen der marinen Wanderform schwimmen, ähnlich wie 
der Lachs, als Jungfisch in das Meer. Dort finden Sie reichlich Nahrung und wach-
sen schnell zu großen Tieren heran. Als erwachsene Tiere kehren sie schließlich in 
den Rhein und seine Nebengewässer zurück um sich dort fortzupflanzen. Da die 
drei Formen der Atlantischen Forelle nicht leicht unterschieden werden können, 
ist in der Hessischen Fischereiverordnung (HFischV) ein Entnahme-Endmaß fest-
gelegt festgelegt, mit dessen Hilfe große fortpflanzungsfähige Tiere der marinen 
Wanderform effek tiv geschützt werden sollen. Deshalb sind große Atlantische Fo-
rellen mit einer Körperlänge von mehr als 60 cm nach einem unbeabsichtigten 
Fang schonend, d. h. mit der gebotenen Sorgfalt vom Haken zu lösen und sofort in 
das Fang  gewässer zurückzusetzen. Damit die Datenlage verbessert werden kann, 
bitten    wir um Meldung von Totfunden oder unbeabsichtigten und illegalen Fängen    
Atlan tischer Forellen mit einer Körperlänge von mehr als 60 cm beim Regierungs-
präsidium Darmstadt, Obere Fischereibehörde, Kontakt fischerei@rpda.hessen.de�
Totfunde sollten gesichert und sofort eingefroren werden, da-
mit sie später untersucht werden können. Die Daten dienen der 
Fortentwicklung des Wanderfischprogramms der Internationalen 
Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR).

 Mehr Informationen (s. PDF-Dateien der Berichte):

mailto:fischerei@rpda.hessen.de
https://rp-darmstadt.hessen.de/umwelt-und-energie/landwirtschaft-fischerei-und-weinbau/fischerei/fischartenschutz/lachs
https://rp-darmstadt.hessen.de/umwelt-und-energie/landwirtschaft-fischerei-und-weinbau/fischerei/fischartenschutz/lachs
https://rp-darmstadt.hessen.de/umwelt-und-energie/landwirtschaft-fischerei-und-weinbau/fischerei/fischartenschutz/aal
https://rp-darmstadt.hessen.de/umwelt-und-energie/landwirtschaft-fischerei-und-weinbau/fischerei/fischartenschutz/aal
https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/2022-04/der_lachs_kehrt_zurueck_informationsflyer_fuer_angler.pdf
https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/2022-04/der_lachs_kehrt_zurueck_informationsflyer_fuer_angler.pdf
https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/2022-04/der_lachs_kehrt_zurueck_informationsflyer_fuer_angler.pdf
mailto:fischerei@rpda.hessen.de
https://rp-darmstadt.hessen.de/umwelt-und-energie/landwirtschaft-fischerei-und-weinbau/fischerei/fischartenschutz/lachs
https://rp-darmstadt.hessen.de/umwelt-und-energie/landwirtschaft-fischerei-und-weinbau/fischerei/fischartenschutz/lachs
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Maifisch – Alosa alosa (Linnaeus, 1758)

Maifische gehören zu den „Heringsartigen“, sie haben ein oberständiges „herings-
typisches“ Maul und ein bis fünf schwarze Flecken hinter dem Kiemendeckel. 
Genau wie auch Atlantische Lachse werden sie im Süßwasser geboren. Noch 
während ihres 1. Lebensjahres wandern sie in das Meer ab. Dort finden sie viel 
Nahrung mit einem hohen Energiegehalt. Erwachsene Tiere werden 50 bis 70 cm 
lang und bis zu 3 Kilogramm schwer, dann sind sie 3 – 5 Jahre alt. Bereits Ende des 
20. Jahrhunderts brach der Maifischbestand im Rhein aufgrund von Gewässer-
verschmutzung und Überfischung zusammen. Zwischen 1960 und 2012 wurden 
nur sporadisch einzelne Individuen gefangen oder tot aufgefunden. Im Jahr 2009 
starteten die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Hessen ein Wiederansied-
lungsprogramm in Form eines sogenannten EU-Life Projektes. Hierbei wurden Sie 
von der Re publik Frankreich unterstützt, wo noch intakte Maifischvorkommen vor-
handen waren, die zur Gewinnung von Besatzfischen genutzt werden. Seit dem 
Jahr 2014 sind auch in Hessen vermehrt große Maifische entdeckt und gemeldet 
worden. Damit der Aufbau einer selbsterhaltenden Maifisch-Population im Rhein 
gelingt, können auch Sie mithelfen. Bitte melden Sie Totfunde oder unbeabsich-
tigte und illegale Fänge mit genauer Ortsangabe und ggf. Bildbeleg dem Regie-
rungspräsidium Darmstadt, Obere    Fischereibehörde, Kontakt fischerei@rpda.
hessen.de. Totfunde sollten ge sichert und sofort eingefroren werden, damit sie 
später untersucht werden können. Auch die Dokumentation von Laichaktivitäten, 
die der Maifisch sehr auffällig an der Gewässeroberfläche in kreisenden Bewe-
gungen und unter lautem Platschen im Bereich    flach überströmter Kiesbänke (z. B. 
Nordheim, Biebesheim, Clemensgrund) durchführt, sind für eine Fortentwicklung 
des Projektes sehr hilfreich. Video- oder Tonsequenzen ermöglichen hierbei die 
besten Auswertungsmöglichkeiten. 

Mehr Informationen:

5
. 

W
a
n
d
e
rf

is
c
h
p
ro

g
ra

m
m

42

5
. 

W
a
n
d
e
rf

is
c
h
p
ro

g
ra

m
m

43

FFH-Gebiet 5914-351 „Wanderfischgebiete im Rhein“

In Abstimmung mit der EU wurden wesentliche Trittsteine für die Wander fisch-
arten innerhalb des Rheins als FFH- (Fauna-Flora-Habitat) Gebiete gemeldet. Für 
das FFH-Gebiet wurde 2017 für sieben Schwerpunktgebiete ein FFH-Bewirtschaf-
tungsplan erstellt. Dieser weist u.a. für die Teilbereiche außerhalb der Fahrrinne 
Ruhezonen mit differenziertem Substrat und unterschiedlichen Strukturelemen-
ten auf. Sie bieten geeignete Lebensbereiche für Langdistanzwanderfische und 
haben    Potential für die weitere Entwicklung der Populationen. Außerdem werden 
die  Erfordernisse zur dauerhaften Sicherung oder Wiederherstellung günstiger 
Erhaltungszustände für die vorhandenen Wanderfischpopulationen und deren 
Lebensräume dargestellt.

Mehr Informationen erhalten Sie unter:

 Fachseite NATUREG- 
Viewer:

 

Fachseite WRRL-Viewer:

 

Teilbereich des FFH-Gebietes 5914-351 „Wander-
fisch gebiete im Rhein“

mailto:fischerei@rpda.hessen.de
mailto:fischerei@rpda.hessen.de
https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuvpubl/1_infoblaetter/12024.pdf
https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuvpubl/1_infoblaetter/12024.pdf
https://natureg.hessen.de/mapapps/resources/apps/natureg/index.html?lang=de
https://natureg.hessen.de/mapapps/resources/apps/natureg/index.html?lang=de
https://natureg.hessen.de/mapapps/resources/apps/natureg/index.html?lang=de
https://wrrl.hessen.de/mapapps/resources/apps/wrrl/index.html?lang=de
https://wrrl.hessen.de/mapapps/resources/apps/wrrl/index.html?lang=de

